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eingedenk des Gutachtens des Internationalen Gerichts-
hofs vom 8. Jul , dass einige von der Russischen Fö-

deration und den Vereinigten Staaten von Amerika zur Redu-
Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen
ausschließen würden,

bekräftigend, dass jeder Einsatz von Kernwaffen eine
Verletzung der Charta der Vereinten Nationen und ein Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit wäre, wie sie in ihren Re-
solutionen 1653 (XVI) vom 24. November 1961, 33/71 B
vom 14. Dezember 1978, 34/83 G vom 11. Dezember 1979,
35/152 D vom 12. Dezember 1980 und 36/92 I vom 9. De-
zember 1981 erklärt hat,

entschlossen, ein internationales Übereinkommen über
das Verbot der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung
und des Einsatzes von Kernwaffen mit dem Ziel ihrer endgül-
tigen Vernichtung herbeizuführen,

betonend, dass ein internationales Übereinkommen über
das Verbot des Einsatzes von Kernwaffen ein bedeutsamer
Schritt im Rahmen eines Stufenprogramms zur vollständigen
Beseitigung von Kernwaffen innerhalb einer festgelegten
Frist wäre,

mit Bedauern feststellend, dass die Abrüstungskonfe-
renz auf ihrer Tagung 2011 nicht in der Lage war, die in der
Resolution 65/80 der Generalversammlung vom 8. Dezember
2010 verlangten Verhandlungen über diese Frage zu führen,

1. ersucht die Abrüstungskonferenz erneut, Verhand-
lungen aufzunehmen, um Einigung über ein internationales
Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes oder der An-

drohung des Einsatzes von Kernwaffen unter allen Umstän-
den zu erzielen;

2. ersucht die Abrüstungskonferenz, der Generalver-
sammlung über die Ergebnisse dieser Verhandlungen Bericht
zu erstatten.

RESOLUTION 66/58

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 2. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/413,
Ziff. 22)257.

66/58. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für 
Frieden und Abrüstung in Afrika

Die Generalversammlung,

eingedenk der Bestimmungen des Artikels 11 Absatz 1
der Charta der Vereinten Nationen, wonach eine der Aufga-
ben der Generalversammlung darin besteht, sich mit den all-
gemeinen Grundsätzen der Zusammenarbeit zur Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, einschließ-
lich der Grundsätze für die Abrüstung und die Rüstungsbe-
grenzung, zu befassen,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 40/151 G vom
16. Dezember 1985, 41/60 D vom 3. Dezember 1986, 42/39 J
vom 30. November 1987 und 43/76 D vom 7. Dezember 1988
über das Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frie-
den und Abrüstung in Afrika sowie ihre Resolutionen 46/36 F
vom 6. Dezember 1991 und 47/52 G vom 9. Dezember 1992
über regionale Abrüstung, einschließlich vertrauensbildender
Maßnahmen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/76 E vom
16. Dezember 1993, 49/76 D vom 15. Dezember 1994,
50/71 C vom 12. Dezember 1995, 51/46 E vom 10. Dezember
1996, 52/220 vom 22. Dezember 1997, 53/78 C vom 4. De-
zember 1998, 54/55 B vom 1. Dezember 1999, 55/34 D vom
20. November 2000, 56/25 D vom 29. November 2001, 57/91
vom 22. November 2002, 58/61 vom 8. Dezember 2003,
59/101 vom 3. Dezember 2004, 60/86 vom 8. Dezember
2005, 61/93 vom 6. Dezember 2006, 62/216 vom 22. Dezem-
ber 2007, 63/80 vom 2. Dezember 2008 und 64/62 vom 2. De-
zember 2009,

in Bekräftigung der Rolle des Regionalzentrums bei der
Förderung der Abrüstung, des Friedens und der Sicherheit auf
regionaler Ebene,
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ter Berücksichtigung des Kommuniqués, das der Friedens-
und Sicherheitsrat der Afrikanischen Union auf seiner am
21. August 2009 in Addis Abeba abgehaltenen zweihunderts-
ten Sitzung verabschiedete,

unter Hinweis auf den Beschluss, den der Exekutivrat
der Afrikanischen Union auf seiner vom 16. bis 21. Januar
2006 in Khartum abgehaltenen achten ordentlichen Tagung
fasste258 und in dem er die Mitgliedstaaten aufforderte, frei-
willige Beiträge an das Regionalzentrum zur Aufrechterhal-
tung seines Betriebs zu leisten,

sowie unter Hinweis auf den Aufruf des Generalsekre-
tärs an die Mitgliedstaaten, das Regionalzentrum weiter mit
Finanzmitteln und Sachleistungen zu unterstützen259, damit es
sein Mandat in vollem Umfang wahrnehmen und Hilfeersu-
chen afrikanischer Staaten wirksamer entsprechen kann,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs260;

2. begrüßt es, dass die Tätigkeit des Regionalzen-
trums der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in
Afrika als Folge der sich verändernden Bedürfnisse der afri-
kanischen Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Abrüstung, des
Friedens und der Sicherheit eine kontinentale Dimension hat;

3. begrüßt außerdem, dass sich das Regionalzentrum
verpflichtet hat, die Kommission der Afrikanischen Union
und die subregionalen Organisationen durch Kapazitätsauf-
bau, Programme für technische Hilfe und Beratende Dienste
zu unterstützen, was die Kontrolle von Kleinwaffen und
leichten Waffen, einschließlich der Verwaltung und Vernich-
tung von Lagerbeständen, den vorgeschlagenen Vertrag über
den Waffenhandel und Fragen im Zusammenhang mit Mas-
senvernichtungswaffen betrifft, wie im Bericht des General-
sekretärs ausgeführt;

4. begrüßt ferner den Beitrag des Regionalzentrums
zu Abrüstung, Frieden und Sicherheit auf dem Kontinent, ins-
besondere seine Unterstützung der Kommission der Afrikani-
schen Union bei der Ausarbeitung der Strategie der Afrikani-
schen Union zur Eindämmung der unerlaubten Verbreitung
und Verschiebung von Kleinwaffen und leichten Waffen und
des unerlaubten Handels damit und bei dem laufenden Pro-
zess zur Herbeiführung einer gemeinsamen afrikanischen Po-
sition in Bezug auf den vorgeschlagenen Vertrag über den
Waffenhandel sowie seine Unterstützung der Afrikanischen
Kernenergiekommission bei der Durchführung des Vertrags
über die Kernwaffenfreie Zone Afrika (Vertrag von Pelinda-
ba)261;

5. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den konkre-
ten Leistungen und Erfolgen des Regionalzentrums auf regio-

naler Ebene, darunter die Unterstützung für die zentralafrika-
nischen Staaten bei der Ausarbeitung des Zentralafrikani-
schen Übereinkommens zur Kontrolle von Kleinwaffen und
leichten Waffen, deren Munition und aller Teile und Kompo-
nenten, die zur Herstellung, Instandsetzung und Montage die-
ser Waffen verwendet werden können (Übereinkommen von
Kinshasa)262, für die zentral- und westafrikanischen Staaten
bei der Ausarbeitung ihrer jeweiligen gemeinsamen Position
in Bezug auf den vorgeschlagenen Vertrag über den Waffen-
handel, für Westafrika bei den Initiativen zur Reform des Si-
cherheitssektors und für Ostafrika bei den Programmen zur
Kontrolle von Vermittlungsgeschäften mit Kleinwaffen und
leichten Waffen;

6. nimmt außerdem mit Anerkennung Kenntnis von
dem Beitrag, den das Regionalzentrum in einer Reihe afrika-
nischer Länder zur einheitlichen Präsenz der Vereinten Natio-
nen und zu den interinstitutionellen Mechanismen der Ver-
einten Nationen leistet, namentlich zu dem Entwicklungshil-
fe-Programmrahmen der Vereinten Nationen, den gemeinsa-
men Landesbewertungen und den Strategiedokumenten zur
Armutsbekämpfung;

7. fordert alle Staaten sowie die internationalen staat-
lichen und nichtstaatlichen Organisationen und Stiftungen
nachdrücklich auf, freiwillige Beiträge zu leisten, damit das
Regionalzentrum seine Programme und Aktivitäten durch-
führen und den Bedürfnissen der afrikanischen Staaten ge-
recht werden kann;

8. fordert insbesondere die Mitgliedstaaten der Afri-
kanischen Union nachdrücklich auf, in Übereinstimmung mit
dem vom Exekutivrat der Afrikanischen Union im Januar
2006 in Khartum gefassten Beschluss258 freiwillige Beiträge
zu dem Treuhandfonds für das Regionalzentrum der Verein-
ten Nationen für Frieden und Abrüstung in Afrika zu leisten;

9. ersucht den Generalsekretär, weiter auf eine enge
Zusammenarbeit zwischen de




